
RL-Überarbeitung zu  
UZ 302 Österreichisches Umweltzeichen für Bildungseinrichtungen 

Diskussion und Padlet-Abfrage beim Workshop am 7.5. 2025 

 

Ablauf der Überarbeitung und „Save the Dates“: 
www.umweltzeichen.at/bildung/revision  
online Diskussion Anfang August bis Anfang September geplant, online-Fachausschuss am 1.10. 
Teilnahme freiwillig und sinnvoll.  

 

• Frage von Christian Pladerer, pulswerk, Wien: 
Wofür füllen wir die Checklisten aus, was bringt das beim Kriterium 
BNE 01? Wird das Bildungsprogramm auch aufgrund der SDGs 
analysiert? 
Antwort Ingeborg Fiala: Wirksamkeit bezüglich SGDs? Warum nur SDGs? 
Man überprüft selbst, was ist umgesetzt worden. Was hat man bereits 
getan, wo ist Handlungsbedarf oder warum konnte ein Ziel nicht erreicht 
werden? Die Checkliste zu BNE 01 ist intern sehr hilfreich. 
Anmerkung VKI: Bei den SDGs sind nur bestimmte Unterziele relevant. 

Aus Sicht des Umweltzeichen-Teams und gemäß Diskussion sind folgende 
Änderungen sinnvoll: 

• Nachschärfung von Begriffen oder Definitionen, u.a.: 
o Was ist Bildung im Sinne von UZ 302 (was wird durch UZ 302 erfasst)? 

 zumindest TN-Bestätigung oder Zeugnis. Auch 
außerschulische Bildungsangebote. 

 Aspekte von gemeinsamem Lernen und öffentlich 
zugänglich sind wichtig. 

 Z.B. Freizeitangebote oder Beratung / Coaching fallen nicht 
unter UZ 302 (Anmerkung Ausbildung zum Coach fällt unter 
UZ 302). Grenzfälle: z.B. Orchideenwanderung, 
Vogelbeobachtung, Landschaftspflege, eventuell auch 
Gruppencoaching. 

 Allgemein: Tätigkeiten mit Gewerbeschein (außer Trainer*in, 
Kursleiter*in etc.) sind eher nicht UZ 302, Ausbildungen dazu 
schon. 

 z.B. „formale“ Bildung trifft mehr oder weniger nur auf das 
Schulsystem zu. 
Auf UZ 302 trifft wahrscheinlich non-formale Bildung zu. 
Informelles Lernen (z.B. Wanderung, Freizeit) nicht. 

 Bildungsanteil von 50% (Umsatz oder MA – auch „freie / externe MA“ 
(Kursleiter*innen)? 
steht derzeit nur im Vorab-Check (soll in RL); Zum Vorab-Check 
wird es eine bessere Information geben. 

 Bei der Beurteilung, ob Angebote im Sinne von UZ 302 sind, 
ist auch die Feinfühligkeit der Berater*innen und 
Prüfer*innen wichtig. 

 Die Definition von Bildung und die Grundvoraussetzungen 
müssen weiterhin mit Ö-Cert konform bleiben. 

  



• Für Hochschulen (im Sinne der Fachhochschulkonferenz) wären eventuell 
die Anforderungen der Richtlinie UZ 301 Schulen und PH besser geeignet 
(als die von UZ 302). 

• Beispielmaßnahmen aus den Umsetzungstipps sollten in die PSW 
eingearbeitet werden. Viele Berater*innen befürworten das, vor allem für die 
Erstprüfung. Der VKI befürchtet, dass das dann zu Lasten der Kreativität 
und Eigeninitiativen geht. 
Ob für eine solche Programmierung ausreichende Ressourcen vorhanden 
sein werden, ist noch abzuklären 

• Eine Übernahme von Nachweisen für Kriterien, wo Nachweise nicht 
erneuert werden müssen bzw. in der Regel gleichbleiben, soll kommen. Das 
betrifft etwa 20% der Kriterien. 

• Biodiversität: 2 Maßnahmen vor Ort (an der Bildungsstätte). Maßnahmen, 
die nach außen gehen, sind oft sinnvoller (z.B. Landschaftspflege). Eine 
Kompensation mit sinnvollen Außenmaßnahmen wird diskutiert werden. 
Infos und Maßnahmen siehe auch: www.umweltzeichen.at/biodiversitaet 

• Stichtag 1.1. des aktuellen Jahres für die Angabe von VZÄ, Standorttyp 
wird überlegt. Jedenfalls muss man so oder so bei der Umsetzung der 
Kriterien für Folgeprüfungen überlegen, ob es Änderungen gibt 
(„antizipieren“). 

• Audits von EPUs: keine extra Regeln, ggf. leichte Anpassungen im 
Wording in der Richtlinie (wo einfach und passend): 
Im Sinne von UZ 302 müssen auch bei einem gemischten Standort 
(Büro und Wohnung), z.B. Reinigungsmittel den UZ -Kriterien 
entsprechen (Vorbildwirkung!). 

 

  



Weitere Wünsche zur Überarbeitung aus den Posts (Padlet): 

Hinweis: durch die Verwendung des Lupensymbols (oder Erhöhung der Prozentanzeige für die 
Bildschirmansicht oder „STRG + Mausrad“) sind die Inhalte besser zu lesen. 

 

 

 


